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 Veröffentlicht am 31.03.1998

Norm

ABGB §904

ZPO §235

Rechtssatz

Auch wenn die Fälligstellung durch Klagsausdehnung erfolgt, muß dem Schuldner (nur) soviel Zeit eingeräumt werden,

als der Natur der Sache und dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge nach nötig erscheint. Ist die Zeit bis zum Schluß der

Vrhandlung dazu zu kurz, muß die Klage abgewiesen werden.
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